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Nach dem »»LLeeiittbbiilldd««  der Johannes-Diakonie Mos-
bach bieten wir auf Grundlage christlich-diakoni-
scher Orientierung verschiedene Formen der Beglei-
tung an, die sich am individuellen Bedarf jedes ein-
zelnen Menschen orientiert sowie seine Selbstbe-
stimmung und Eingliederung in die Gesellschaft
und Teilhabe am Leben fördert. 

Wir bieten für Menschen mit Behinderungen und
Menschen mit vergleichbarem Unterstützungsbe-
darf insbesondere pädagogische, berufsbildende,
therapeutische, medizinische, pflegerische und
andere Leistungen, Einrichtungen und Dienste sta-
tionär, teilstationär und ambulant an, indem wir
Menschen fördern, begleiten und betreuen, ausbil-
den, ihnen assistierend zur Seite stehen und vielen
ein Zuhause geben.

Zur Professionalität und zum Selbstverständnis
unserer Arbeit gehört die Erbringung bedarfsgerech-
ter und qualitativ angemessener Leistungen für
Menschen mit Behinderungen und vergleichbarem
Unterstützungsbedarf. Bei der Leistungserbringung
setzen wir die sächlichen und finanziellen Mittel
effizient ein. 

Ebenso decken wir bei der Leistungserbringung den
notwendigen und finanzierbaren Personalbedarf
mit hierfür qualifizierten Mitarbeitenden ab und
setzen diese bedarfsgerecht ein. Zur Erreichung
größtmöglicher Effizienz bei der Leistungserbrin-
gung wird jeder Mitarbeitende zu fachlich ange-
messenem und wirtschaftlich vertretbarem Han-
deln in seinem Tätigkeitsbereich angeleitet. 



Wir stellen kontinuierlich Qualitätsmanagement
und Weiterentwicklung unserer Angebote in den
einzelnen Arbeitsbereichen unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen sicher.

In den »»GGrruunnddssäättzzeenn  ddeerr  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  uunndd  
FFüühhrruunngg««  heißt es u.a., dass die Führungskräfte die
Weiterentwicklung ihres Bereiches verantworten
und zu den getroffenen Entscheidungen stehen. Sie
motivieren und unterstützen ihre Mitarbeitenden,
damit sie entsprechend ihrer Qualifikationen und
Fähigkeiten zur Erreichung der vereinbarten Ziele
beitragen.

Dies bedeutet auch, dass alle Strategien, Konzeptio-
nen und Maßnahmen zur Betreuung von Menschen
mit Behinderungen und mit vergleichbarem Unter-
stützungsbedarf fachlich angemessen und wirt-
schaftlich vertretbar sein müssen. Zur Unterstüt-
zung der wirtschaftlichen und finanziellen Steue-
rung des Gesamtunternehmens mit seinen Ge-
schäfts-, Fach- und sonstigen Bereichen werden
Instrumente wie die Strategieplanung, die Personal-
und Finanzplanung, Soll-Ist-Vergleiche und regelmä-
ßige Berichterstattung eingesetzt. Diese Instrumen-
te werden kontinuierlich weiterentwickelt.



Die von uns erbrachten Leistungen und Investitio-
nen werden von unterschiedlichen Leistungsträgern,
auch von Budgetnehmern des Persönlichen Budgets,
durch Leistungsentgelte und Zuschüsse sowie durch
Kredit- und Eigenmittel finanziert. Aufgrund gesetz-
licher Vorschriften, vertraglicher Vereinbarungen
und generell zur Sicherung der Existenzfähigkeit des
diakonischen Unternehmens »»JJoohhaannnneess--DDiiaakkoonniiee
MMoossbbaacchh««  sind alle Mitarbeitenden im Rahmen
ihrer Einwirkungsmöglichkeiten zzuu  wwiirrttsscchhaaffttlliicchheemm
HHaannddeellnn  verpflichtet.

Auch in der Diakonie müssen wir uns immer wieder
vergegenwärtigen, dass nur Leistungen mit Leis-
tungsträgern und Budgetnehmern des Persönlichen
Budgets vereinbart werden können, die ausreichend
(bedarfsdeckend), zweckmäßig und wirtschaftlich
sind und das Maß des Notwendigen nicht überstei-
gen. Die Qualität der Leistungen (Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität) muss den Erfordernissen ei-
ner bedarfsgerechten und qualifizierten Leistungs-
erbringung entsprechen. 

Leistungen werden wirtschaftlich erbracht, wenn
der zur Leistungserbringung notwendige Einsatz
von Ressourcen (Personal, Sach- und Finanzmittel,
Investitionen) unter Beachtung des vereinbarten
Qualitätsniveaus so gering wie möglich ist. Dane-
ben gehört zum wirtschaftlichen Handeln die Erzie-
lung mindestens kostendeckender Erträge (Leis-
tungsentgelte, Belegung u. a.).



Daraus folgt, dass jede Strategie, jedes Projekt und
jede Investition durch Investitions- und Betriebszu-
schüsse, Fremdkapitalaufnahme, Eigenmittel oder
eigenkapitalähnliche Mittel ffiinnaannzziieerrbbaarr und ihre
Betriebsführungskosten durch Umsätze, Leistungs-
entgelte und/oder laufende Zuschüsse nachhaltig
gedeckt sein müssen (WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiitt).

Die dargestellten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
und Finanzierbarkeit sind in der Johannes-Diakonie
Mosbach wie folgt anzuwenden:

�� JJeeddeerr  MMiittaarrbbeeiitteennddee ist an seinem Arbeitsplatz

und im Rahmen seiner Kompetenzen und Einwir-

kungsmöglichkeiten für ertrags- und kostenbe-

wusstes und somit wwiirrttsscchhaaffttlliicchheess  HHaannddeellnn ver-

antwortlich.

�� Die BBuuddggeettvveerraannttwwoorrttlliicchheenn sind für die Einhal-

tung der vereinbarten Budgets und damit –

nneebbeenn  ddeenn  ffaacchhlliicchheenn  EErrggeebbnniisssseenn – auch für die

wwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  EErrggeebbnniissssee ihres Bereiches ver-

antwortlich.

�� Vor Durchführung von MMaaßßnnaahhmmeenn, die aus ver-

abschiedeten Strategien und Konzeptionen

sowie Zielvereinbarungen abgeleitet werden,

sind Kosten-/Nutzen- bzw. Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnungen anzustellen und die Nachhaltigkeit

der Maßnahmen zu begründen. Diese betreffen

insbesondere die Durchführung von größeren

IInnssttaannddhhaallttuunnggeenn, SSaanniieerruunnggeenn und IInnvveessttiittiioo--

nneenn, aber auch PPrroojjeekkttee oder z. B. die Einstellung

von zusätzlichem PPeerrssoonnaall. 



Aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel können
nicht alle Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt
werden; es müssen deshalb in den Finanz-, Investi-
tions- und Personalplanungen PPrriioorriittäätteenn gesetzt
werden.

�� Jeder BBeerreeiicchh muss grundsätzlich auf Dauer

zumindest ein aauussggeegglliicchheenneess  WWiirrttsscchhaaffttsseerr--

ggeebbnniiss erzielen.

�� Der Vorstand ist für die wwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  uunndd

ffiinnaannzziieellllee  LLaaggee und damit für das ffiinnaannzziieellllee

GGeessaammtteerrggeebbnniiss und die LLiiqquuiiddiittäätt des GGeessaammtt--

uunntteerrnneehhmmeennss verantwortlich. Zur Wahrneh-

mung dieser Verantwortung hat der Vorstand

u.a. die Aufgabe, die wirtschaftliche Planung und

Steuerung der Teilbereiche aufeinander abzu-

stimmen und die Einhaltung der Finanzpläne

bzw. des Gesamtbudgets des Unternehmens

sicherzustellen.

Im Gegensatz zu erwerbswirtschaftlichen Unterneh-
men betreiben gemeinnützige Unternehmen im
sozialen Bereich, damit auch in der Diakonie, kkeeiinnee
GGeewwiinnnnmmaaxxiimmiieerruunngg. Es müssen dennoch ppoossiittiivvee
GGeessaammtteerrggeebbnniissssee erwirtschaftet werden, um die
Bildung von Rücklagen zur Eigenkapitalstärkung zu
ermöglichen und um die Eigen- und Fremdkapital-
mittel so zu steuern, dass die Durchführung von
langfristig wirkenden, substanzerhaltenden Maß-
nahmen sowie Geschäftsfelderweiterungen und -
reduzierungen (Investitionen, Sanierungen, Personal
u. a.) ermöglicht werden kann.



JJoohhaannnneess--DDiiaakkoonniiee  MMoossbbaacchh
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